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hinftct)ilich §eimat= unb Staturfdju^ beruhigenbe Sufldje»
rungen geben fonnte. ®te eigentlichen Staturfehutjgebiete
Zwifdjen her ©taatSftrajje unb ber @ifenbat)n, forste bet
ganze fogenonnte mit bem ©iranbbaö bleiben
für aüe 3ufu.rïft non biefer neuen Unternehmung unbe»

rührt. ®ie gteunbe be§ fpeimat» unb SkrtutfctjuheS wer»
ben ein wac|fameS Stege haben auf bie ©ntwidlung bie=

fer Qnbuftrie unb inSbefonbere barauf ihr Stegenmert
rieten müffen, baff bie baulichen Anlagen bas fdjöne
©tranbbilb beS SlltenrheinS nicht oerunftaKen.

Sie Siegelung I» SrtwifiMiitiefeiw.
(3lu§ einem Referate non Çïtt. Staiionalret ©firmer,

@t. (fatten.)

infolge ber ftetig fteigenben SJtaterialprelfe unb ben

©chwanfungen unb ber Unficherheit ber SJtarftlage lehnte
man fid) gerne an bie bon ben BerufSoerbänben a«S»

gearbeiteten Tarife unb Berechnungen. ®ieS ging fo
lange, bis ber |>öhepunft erreicht mar unb bie ixbeitS»
auftrage genügenb einliefen, ©te milbe ^onïurrenj, bie

auS obgenannten ©rünben ebenfalls an Borfid|t gebunben,
fetjte wiebet ein. Sie BerbanbS=®iSziplin loderte fiüj
unb führte p güftänben unb ©rfcheinungen, bie auf bis
®auet unhaltbar firtb. ®urd) biefe Botfommniffe loderte
fief) auch baS Zutrauen ber Behörben gegenüber ben

Tarifen unb Berechnungen ber BerufSoerbänbe. Söenn
mir baSfelbe »ieber prüdgemlrmen woüen, muff baS

gange Verfahren auf einer anbern BaftS mieber aufge»
baut werben. ®aS ©pftem ber fiarren Tarife muff bei

gröfjern Arbeiten ben Berechnungen oon $aü p $aü
weichen.

®ie Berhaltniffe unb Umfiästbe weichen in ben oet»
fdjiebeuen ©egenben unb Bauobjeften öfters wefentlief)
ooneinanber. Sluf bieS ift bei ber Salfutierung Siüdficbt

p nehmen. 28ir müffen barauf bringen, baf auch bie
unterbietenbe Sîonfutrenz ihre ißreife p Mfülteren hot
unb bei ber Bergebung mitrechnen muff. 2tad) bie Be»

hörben füllen fich in baS StedjnwtgSwefen einleben, bamit
fie bie Sticpgteit ber Angaben, bie belegt fein müffen,
prüfen tonnen.

©ine Konferenz jmifdhen be« BermaltungSorganen
ber Bu«belbet)örben unb ber Baugruppe A beS Schweizer.
©ewerbeoetbanbeS hat Siicf)ilraten gefc|affen, nact) benen

nun ba§ ©ubmiffionSmefen geregelt werben foü. SBerra

nun an bie praftifcf)e Söfung biefer Aufgabe hetonge»
treten werben foil, ftnb brei $unfte erforberlidj.

3fn erfter Sinie bie ©rfteüung eines gormularS, auf
bem bie Beregnungen ber Behörben oorgelegt werben
foüen. ®a§ ©d|ema biefeS Formulars ift für fâmllidje
BerufSgruppen mögMsft einheitlich p gefialten. Stach
bie Itonturreng hat bie gleichen Formulare p benähen,
ffiaburch erzielen mir eine einheitliche Beregnung, ber
auc| bie Behörben folgen tonnen. @§ ift oon SBi^tig«
feit, bafj ftch bie Behörben oon ber Silct)tigfelt ber tat»
futterten unb belegten greife überzeugen fönnen. Sie
metben bann angehalten, fetbft mitzurechnen unb ftch in
baS ©pftem einzuleben. ®teS mürbe bazu führen, bap
bie eingegebenen greife nidht mehr fo gemattige Unter»
fchiebe zeWfitcn unb ben ©d|feier ber Unteeüheit etwas
lüfteten. Qu zweiter Sinie ruft bie @ad|e einer neutraten
Beredf)nungSfieEe ber BerufSoerbänbe. $eber Berufs»
oerbanb hat eine Bere^nungSfteße ju fetjaffen. gür Ber»
bänbe, bie nie^t für biefen 3®ed gefdptte§ fßerfonal be=

ft^en, bürfte eS angezeigt fein, fich hiefür zufammenzutun
unb bie Strbeit einer gemeinfamen BerechnungSfieüe zu
übertragen. - 3« ©t. ©alten befi|en mir bereits eine @e»

fd)äftSfteüe beS ft. gaïïifc^ appens®öifc^en ©ewerbeoer»
banbeS. ®ort befiehl eiae BerechnungSfteüe, weldfe auch

für weitere BerufSoerbänbe foldje Arbeiten burchführen
tonnte. @S mürbe nur beS ©inlebenS in bie Beredp
nungen ber fpezieüen Berufe bebürfen. ®ieS märe unter
Beziehung einiger bewährter ^ßrafeifer beS betreffenden

Berufes leicht möglich, lufgabe biefer- Betedpungëfielle
märe, bei einer in Betracht faüenben Baute bie Arbeiten
unabhängig oon ben Beregnungen ber einzelnen ée=

metber, oon [ich au§ zu berechnen, ©eben bann bie

Berechnungen ber Äonterrenten über baS oorgefehriebene
SStafj. auSeinanber, ift oon ber oergebenben Behörbe baS

Stefultat ber BeredfjmmgSfteüe einzuholen, ©trte
ferenz fänttlidher Bewerber foü bann bie Bered^itgmtg
ber einzelnen ©tngaben überprüfen, nac| beren SRefuttat
bann bie ©ingaben zu »ergeben mären. — 3n britter
Sinie : ©ine bebeutimgSooüe Stoße fpielt bei ben Bere^»

nungen bie llnfofienermtttlung. ®iefe oariiert unter ben

einzelnen Betrieben gewaltig, gibt eS bo<| fol^e, roeldje
tetae IMofien hoben moüen ®ie UntenntniS in ber

©ac|e fann nur behoben metben tourdj eine richtige Buch»

führung. Stun gibt eS oetkhiebene ©pfteme oon Bu^=
hattungen, bie für manche ferner oerftänblicf? unb ni|t
leiert fcur>hfubrbar ftnb; öfters wirb an folgen Surfen
teilgenommen, jeboch nachher nicht bamit begonnen, ©ine

Buchhaltung foüte mögliifift einfach geholten unb für ben

betreffenben Beruf gugefc^nittcri fein, ©in bebeutenber
Borteil märe, wenn in ben Betriebenen SanbeSgegenben
folc|e $urfe fpezieü für febe Berufsart arrangiert mürben.
®le Teilnehmer foilten bann gehalten fein, menigftenS
ein Oahr lang bie Bttdhführung in ihrem Betriebe burdp
Zuführen, ©in ©jperte hätte oon Seit zu Seit Stadl'
fchau zu hotten» ob ber ©aetje au^ rtdhtig nachgelebt
werbe. ®afür foüten biefe BuchhaltungSturfe burc| bie

Berbänbe honoriert werben. Stuf biefe SBeife tonnten
bann bie Unfoften herauSgefchält werben unb eS ergäben
ftch Ü^ere InhaltSpuntte über bie ^ö|e ber Untoften
in jeber einzelnen Berufsbranche. ®ie Betteilung ber

Untoften auf ben StrbeitStohn foüte in ber SBetfe er»

folgen, ba§ biefelben auf einer neunftünbigen SlrbeitSzeit
bafieren. Qu ber Siegel arbeitet ein SJteifier bis ?u

12 ©tunben. ®iefe Ueberzeitarbeit, um
' bie ein rechter

SJteifier nicht heïumîommen tann, foü nicht buret) Un»

toften gefäjmälett werben, fonbern fte barf ben reinen

Berbienft für fich beanfpruthen. ®ie Berteitung auf
9 ©tunben ift bähet ooEfornmen gerechtfertigt.

Stuf ©runb biefer ©rhebung fönnen StentabititätS»
Berechnungen gemacht werben, wie fotehe baS Bauern»

fefretariat ermittelt unb beren ©laubwürbigfeit nicht tn

Sweifel gezogen werben fann.
Bis bahin ift aüerbingS noch ein weiter 23eg unb

eS braud|t noch jahrelange Strbeit, bis wir im |>anb=
werfet» unb ©eroerbeftanb fo weit finb, ba| wir bei

Behörben, Strdjiteften unb Unternehmungen baS ridhtige

BerftänbniS für ^anbwerf unb ©ewerbe finben.

Sdiieii. Bertiii fir Bmcfdentm
ml £r|rtiHg$f8rf»nf.

®ie SahreSöerfamwslung im @ro|ratSfaale in

©t. ©ollen war oon Bertretern oon über 100 Dr»

gamfatienen für Berufsberatung unb SehrtingSfürforge
befugt. 2lu^ war eine Steide oon Bertretern oon eib--

genöfftfehen unb fantonalen Behörben anmefenb. Stadl

einem furzen BegrüjpngSmort be§ Se«ttolpräftbenten
©ggermann auS_@enf an Me BerfammtungSteitnehmer
folgte bie ©eneljntigung ber SahteSrechnung pro 1924,

bie bei $r. 18,696 luSgabert mit einem Borfd|Iag ff"
3=r. 165 abfehiie^t. Bon einem Botanten würbe luf;
fd|tu| gewünfeht über bie ©tipenbienfrage (neue Stuftage
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hinsichtlich Heimat- und Naturschutz beruhigende Zusiche-

rungm geben konnte. Die eigentlichen Naturschutzgebiete
zwischen der Staatsstraße und der Eisenbahn, sowie der
ganze sogenannte Rheinspitz mit dem Strandbad bleiben
für alle Zukunft von dieser neuen Unternehmung unbe-
rührt. Die Freunde des Heimat- und Naturschutzes wer-
den ein wachsames Auge haben auf die Entwicklung die-
ser Industrie und insbesondere darauf ihr Augenmerk
richten müssen, daß die baulichen Anlagen das schöne
Strandbild des Altenrheins nicht verunstalten.

Sie ZWlW des SW»W«lms«.
(Aus einem Referate von Hrn. Nationalrat Schirm er,

St. Gallen.)

Infolge der stetig steigenden Materialpreise und den

Schwankungen und der Unsicherheit der Marktlage lehnte
man sich gerne an die von den Berufsverbänden aus-
gearbeiteten Tarife und Berechnungen. Dies ging so

lange, bis der Höhepunkt erreicht war und die Arbeits-
auftrüge genügend einliefen. Die wilde Konkurrenz, die

aus obgenannten Gründen ebenfalls an Vorsicht gebunden,
setzte wieder ein. Die Verbands-Disziplin lockerte sich

und führte zu Zuständen und Erscheinungen, die auf die

Dauer unhaltbar sind. Durch diese Vorkommnisse lockerte

sich auch das Zutrauen der Behörden gegenüber den

Tarifen und Berechnungen der Berufsverbände. Wenn
wir dasselbe wieder zurückgewinnen wollen, muß das

ganze Verfahren auf einer andern Basis wieder aufge-
baut werden. Das System der starren Tarife muß bei

größern Arbeiten den Berechnungen von Fall zu Fall
weichen.

Die Verhältnisse und Umstände weichen in den ver-
schiedenen Gegenden und Bauobjekten öfters wesentlich
voneinander. Auf dies ist bei der Kalkulierung Rücksicht

zu nehmen. Wir müssen darauf dringen, daß auch die
unterbietende Konkurrenz ihre Preise zu kalkulieren hat
und bei der Vergebung mitrechnen muß. Auch die Be-
hörden sollen sich in das Rechnungswesen einleben, damit
sie die Richtigkeit der Angaben, die belegt sein müssen,

prüfen können.
Eine Konferenz zwischen den Verwaltungsorganen

der Bundesbehördsn und der Baugruppe ^ des Schweizer.
Gewerbeverbandes hat Richtlinien geschaffen, nach denen

nun das Submissionswesen geregelt werden soll. Wenn
nun an die praktische Lösung dieser Aufgabe herange-
treten werden soll, sind drei Punkte erforderlich.

In erster Linie die Erstellung eines Formulars, aus
dem die Berechnungen der Behörden vorgelegt werden
sollen. Das Schema dieses Formulars ist für sämtliche
Berufsgruppen möglichst einheitlich zu gestalten. Auch
die Konkurrenz hat die gleichen Formulare zu benützen.

Dadurch erzielen wir eine einheitliche Berechnung, der
auch die Behörden folgen können. Es ist von Wichtig-
keit, daß sich die Behörden von der Richtigkeit der kal-
kullerten und belegten Preise überzeugen können. Sie
werden dann angehalten, selbst mitzurechnen und sich in
das System einzuleben. Dies würde dazu führen, daß
die eingegebenen Preise nicht mehr so gewaltige Unter-
schiede zeitigten und den Schleier der Unreellheit etwas
lüfteten. In zweiter Linie ruft die Sache einer neutralen
Berechnungsstelle der Berufsverbände. Jeder Berufs-
verband hat eine Berechnungsstelle zu schaffen. Für Ver-
bände, die nicht für diesen Zweck geschultes Personal be-

sitzen, dürfte es angezeigt sein, sich hiefür zusammenzutun
und die Arbeit einer gemeinsamen Berechnungsstelle zu
übertragen.. In St. Gallen besitzen wir bereits eine Ge-
schästsstelle des st. gallisch-appenzellischen Gewerbever-
bandes. Dort besteht eine Berechnungsstelle, welche auch

für weitere Berufsverbände solche Arbeiten durchführen
könnte. Es würde nur des Einlebens in die Berech-

nungen der speziellen Berufe bedürfen. Dies wäre unter
Beiziehung einiger bewährter Praktiker des betreffenden
Berufes leicht möglich. Aufgabe dieser Berechnungsstelle
wäre, bei einer in Betracht fallenden Baute die Arbeiten
unabhängig von den Berechnungen der einzelnen Be-
werber, von sich aus zu berechnen. Gehen dann die

Berechnungen der Konkurrenten über das vorgeschriebene
Maß auseinander, ist von der vergebenden Behörde das

Resultat der Berechnüngsstelle einzuholen. Eine Kon-
ferenz sämtlicher Bewerber soll dann die Berechtigung
der einzelnen Eingaben überprüfen, nach deren Resultat
dann die Eingaben zu vergeben wären. — In dritter
Linie: Eine bedeutungsvolle Rolle spielt bei den Berech-

nungen die Unkostenermittlung. Diese variiert unter den

einzelnen Betrieben gewaltig, gibt es doch solche, welche
keine Unkosten haben wollen Die Unkenntnis in der

Sache kann nur behoben werden durch eine richtige Buch-
führung. Nun gibt es verschiedene Systeme von Buch-
Haltungen, die für manche schwer verständlich und nicht
leicht durchführbar sind; öfters wird an solchen Kursen
teilgenommen, jedoch nachher nicht damit begonnen. Eine

Buchhaltung sollte möglichst einfach gehalten und für den

betreffenden Beruf zugeschnitten sein. Ein bedeutender
Vorteil wäre, wenn in den verschiedenen Landesgegenden
solche Kurse speziell für jede Berufsart arrangiert würden.
Die Teilnehmer sollten dann gehalten sein, wenigstens
ein Jahr lang die Buchführung in ihrem Betriebe durch-
zuführen. Ein Experte hätte von Zeit zu Zeit Nach-
schau zu halten, ob der Sache auch richtig nachgelebt
werde. Dafür sollten diese Buchhaltungskurse durch die

Verbände honoriert werden. Auf diese Weise könnten
dann die Unkosten herausgeschält werden und es ergäben
sich sichere Anhaltspunkte über die Höhe der Unkosten
in jeder einzelnen Berufsbranche. Die Verteilung der

Unkosten auf den Arbeitslohn sollte in der Weise er-

folgen, daß dieselben aus einer neunstündigen Arbeitszeit
basieren. In der Regel arbeitet ein Meister bis zu

12 Stunden. Diese Ueberzeitarbeit, um
' die ein rechter

Meister nicht herumkommen kann, soll nicht durch Un-

kosten geschmälert werden, sondern sie darf den reinen

Verdienst für sich beanspruchen. Die Verteilung auf
9 Stunden ist daher vollkommen gerechtfertigt.

Auf Grund dieser Erhebung können Rentabilitäts-
Berechnungen gemacht werden, wie solche das Bauern-
sekretariat ermittelt und deren Glaubwürdigkeit nicht in

Zweifel gezogen werden kann.
Bis dahin ist allerdings noch ein weiter Weg und

es braucht noch jahrelange Arbeit, bis wir im Hand-
werker- und Gewerbestand so weit sind, daß wir bei

Behörden, Architekten und Unternehmungen das richtige

Verständnis für Handwerk und Gewerbe finden.

SchlM. UOM flr SmBmtMg
«h LchrliWsWW.

Die Jahresversammlung im Großratssaale in

St. Gallen war von Vertretern von über 199 Or-

gamsatwAen für Berufsberatung und Lehrlingsfürsorge
besucht. Auch war eine Reihe von Vertretern von eid

genösstschen und kantonalen Behörden anwesend. Nach

einem kurzen Begrüßungswort des Zentralpräsidenten
Egger mann aus Genf an die Versammlungsteilnehmer
folgte die Genehmigung der Jahresrechrmng pro 1921,

die bei Fr. 18,696 Ausgaben mit einem Vorschlag von

Fr. 165 abschließt. Von einem Votante» wurde Auf-

Muß gewünscht über die Stipendienfrage (neue Auflage
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